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B E S C H L U S S

des Bewertungsausschusses gemäß § 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V
in seiner 439. Sitzung am 19. Juni 2019

zur Anpassung der Vorgaben gemäß § 87a Abs. 5 Satz 7 SGB V
für ein Verfahren zur Bereinigung des Behandlungsbedarfs auf-

grund ambulanter spezialfachärztlicher Versorgung gemäß § 116b
Abs. 6 Satz 13 ff. SGB V

mit Wirkung zum Bereinigungsquartal 1/2019

Präambel

Zur Bereinigung des Behandlungsbedarfs aufgrund ambulanter spezialfachärztlicher Versor-
gung (ASV) gemäß § 116b Abs. 6 Satz 13 ff. SGB V hat der Bewertungsausschuss in seiner
419. und seiner 420. Sitzung (jeweils schriftliche Beschlussfassung) Verfahrensvorgaben ge-
fasst. Der Beschluss der 419. Sitzung sieht dabei einen Überprüfungsauftrag für das Bereini-
gungsverfahren vor. Um diesen im angemessenen Umfang und mit umfassenden Datengrund-
lagen bearbeiten zu können, bevor der Bereinigungszeitraum für die ersten Kombinationen
aus KV-Bezirk und ASV-Indikation endet, wird der Bereinigungszeitraum von bisher konstant
vier Jahren angepasst auf vier Jahre, jedoch mindestens bis zum Bereinigungsquartal 3/2021.
Zudem wird der Zeitraum der anteiligen Berücksichtigung der Patienten nach § 116b SGB V
(a. F.) an den jeweiligen Bereinigungszeitraum gekoppelt.

Protokollnotiz:

Das Institut des Bewertungsausschusses wird eine Lesefassung der durch diesen Beschluss
geänderten Beschlüsse des Bewertungsausschusses in seiner 419. bis 422. Sitzung (jeweils
schriftliche Beschlussfassung) erstellen und auf seiner Internetseite veröffentlichen.
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Teil A

zur Änderung des Beschlusses des Bewertungsausschusses in
seiner 419. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung)

zu Vorgaben gemäß § 87a Abs. 5 Satz 7 SGB V für ein Verfahren
zur Bereinigung des Behandlungsbedarfs aufgrund ambulanter

spezialfachärztlicher Versorgung gemäß § 116b Abs. 6 Satz 13 ff.
SGB V (Rahmenbeschluss)

mit Wirkung zum Bereinigungsquartal 1/2019

1. Unter Nr. 2.4 lit. j. wird die Formulierung „vor Beginn des vierten Bereinigungsjahres“
ersetzt durch „vor Beginn des letzten Bereinigungsjahres“.

2. Unter Nr. 4.3 wird die Formulierung „erfolgt für einen Zeitraum von vier Jahren“ ersetzt
durch „erfolgt für einen Zeitraum von vier Jahren, jedoch mindestens bis zum Bereini-
gungsquartal 3/2021,“.

3. Unter Nr. 4.4.1. wird am Ende der folgende Satz ergänzt: „Für Bereinigungsquartale
nach dem jeweils vierten Bereinigungsjahr sind abweichend die Werte der entspre-
chenden Kalenderquartale des vierten Bereinigungsjahres als Ausgangsbasis zu ver-
wenden.“

4. Unter Nr. 1 der Anlage wird die Formulierung „hinsichtlich der Befristung des Bereini-
gungszeitraums auf derzeit vier Jahre je Indikation und KV-Bezirk“ ersetzt durch „hin-
sichtlich der Befristung des Bereinigungszeitraums auf derzeit vier Jahre je Indikation
und KV-Bezirk, jedoch mindestens bis zum Bereinigungsquartal 3/2021“.

5. Unter Nr. 5 der Anlage wird im Anführungspunkt die Formulierung „innerhalb der ersten
drei Jahre nach dem Start einer neuen ASV-Indikation sachgerecht“ ersetzt durch „vor
dem letzten Bereinigungsjahr einer ASV-Indikation sachgerecht“.
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Teil B

zur Änderung des Beschlusses des Bewertungsausschusses in
seiner 420. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung)

zu indikationsspezifischen Vorgaben zur Bereinigung des Be-
handlungsbedarfs aufgrund ambulanter spezialfachärztlicher
Versorgung gemäß § 116b Abs. 6 Satz 13 ff. SGB V in Verbin-

dung mit § 87a Abs. 5 Satz 7 SGB V für die regionalen Gesamt-
vertragspartner

mit Wirkung zum Bereinigungsquartal 1/2019

1. Unter Nr. 2 wird im zweiten Absatz die Formulierung „über einen Zeitraum von vier
Jahren“ ersetzt durch „über einen Zeitraum von vier Jahren, jedoch mindestens bis zum
Bereinigungsquartal 3/2021“.

2. Unter Nr. 5.1 wird am Ende der folgende Satz ergänzt: „Für Bereinigungsquartale nach
dem jeweils vierten Bereinigungsjahr sind abweichend die Werte der entsprechenden
Kalenderquartale des vierten Bereinigungsjahres als Ausgangsbasis zu verwenden.“

3. Unter Nr. 5.2 wird im ersten Spiegelstrich die Formulierung „Für die Bereinigungsquar-
tale der ersten drei Jahre, nachdem die jeweilige Beschlussfassung zu den in den An-
lagen aufgeführten Erkrankungen bzw. hochspezialisierten Leistungen des G-BA in
Kraft getreten ist, wird folgende Rechnung durchgeführt:“ ersetzt durch „Für die Berei-
nigungsquartale vor dem letzten Jahr des jeweiligen Bereinigungszeitraums wird fol-
gende Rechnung durchgeführt:“.

4. Unter Nr. 5.2 wird im zweiten Spiegelstrich die Formulierung „Für die Bereinigungs-
quartale, die mindestens drei Jahre, nachdem die jeweilige Beschlussfassung zu den
in den Anlagen aufgeführten Erkrankungen bzw. hochspezialisierten Leistungen des
G-BA in Kraft getreten ist, beginnen, wird folgende Rechnung durchgeführt:“ ersetzt
durch „Für die Bereinigungsquartale im letzten Jahr des jeweiligen Bereinigungszeit-
raums wird folgende Rechnung durchgeführt:“.

5. Unter Nr. 5.3 wird an beiden betroffenen Textstellen die Formulierung „des vierten Be-
reinigungsjahres“ ersetzt durch „des letzten Bereinigungsjahres“.

6. Unter Nr. 6 wird im ersten Absatz nach der Formulierung „gemäß Nr. 1 der jeweiligen
Anlage zu diesem Beschluss“ eine Fußnote 2 mit dem folgenden Inhalt eingefügt: „D. h.
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beginnend mit der Veränderungsrate für das Folgejahr des durch das Institut des Be-
wertungsausschusses bei der Berechnung verwendeten Datenjahres der Geburtstags-
stichprobe gemäß Nr. 1 der jeweiligen Anlage zu diesem Beschluss.“

7. Die Beschriftung zur ersten Abbildung im Technischen Anhang 1 wird ersetzt durch
„Bereinigungsquartale vor dem letzten Jahr des jeweiligen Bereinigungszeitraums“. Die
erste Abbildung wird ersetzt durch folgende Abbildung:
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8. Die Beschriftung zur zweiten Abbildung im Technischen Anhang 1 wird ersetzt durch
„Bereinigungsquartale im letzten Jahr des jeweiligen Bereinigungszeitraums“. Die
zweite Abbildung wird ersetzt durch folgende Abbildung:

9. Die dritte und die vierte Abbildung im Technischen Anhang 1 werden gestrichen.

10. In Nr. 4 der Anlage 1.1 a, Tumorgruppe 1 werden die Stern-Markierungen und die Fuß-
note gestrichen.

11. In Nr. 4 der Anlage 2 a werden die Stern-Markierungen und die Fußnote gestrichen.
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Teil C

zur Änderung des Beschlusses des Bewertungsausschusses in
seiner 421. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung)

zu Datenlieferungen im Zusammenhang mit der Bereinigung des
Behandlungsbedarfs aufgrund ambulanter spezialfachärztlicher

Versorgung gemäß § 116b Abs. 6 Satz 13 ff. SGB V

mit Wirkung zum Bereinigungsquartal 1/2019

Unter Teil A, Nr. 1 wird im letzten Absatz die Formulierung „und enden nach Ablauf des
jeweiligen Bereinigungszeitraums“ ersetzt durch „und enden nach Ablauf des vierten
Jahres des jeweiligen Bereinigungszeitraums“.
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Teil D

zur Änderung des Beschlusses des Bewertungsausschusses in
seiner 422. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung)

zu anlassbezogenen Datenlieferungen gemäß § 87 Abs. 3f Satz 1
und 2 SGB V zur Überprüfung der Vorgaben gemäß § 87a Abs. 5

Satz 7 SGB V für ein Verfahren zur Bereinigung des Behand-
lungsbedarfs aufgrund ambulanter spezialfachärztlicher Versor-

gung gemäß § 116b Abs. 6 Satz 13 ff. SGB V

mit Wirkung zum Bereinigungsquartal 1/2019

Unter Teil B, Abschnitt III. Nr. 1 wird die Formulierung „über den jeweiligen Bereini-
gungszeitraum“ ersetzt durch „über das vierte Jahr des jeweiligen Bereinigungszeit-
raums“.
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Entscheidungserhebliche Gründe

zum Beschluss des Bewertungsausschusses gemäß § 87 Abs. 1
Satz 1 SGB V in seiner 439. Sitzung am 19. Juni 2019 zur Anpas-
sung der Vorgaben gemäß § 87a Abs. 5 Satz 7 SGB V für ein Ver-
fahren zur Bereinigung des Behandlungsbedarfs aufgrund am-
bulanter spezialfachärztlicher Versorgung gemäß § 116b Abs. 6
Satz 13 ff. SGB V mit Wirkung zum Bereinigungsquartal 1/2019

1. Rechtsgrundlage
Der Bewertungsausschuss beschließt gemäß § 116b Abs. 6 Satz 13 ff. SGB V in Ver-
bindung mit § 87a Abs. 5 Satz 7 SGB V Vorgaben zur Bereinigung des Behandlungsbe-
darfs um Leistungen, die Bestandteil der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung
(ASV) sind. In seinem Beschluss in seiner 419. Sitzung hat sich der Bewertungsaus-
schuss einen Überprüfungsauftrag zu den derzeit geltenden Vorgaben gegeben, und in
seiner 422. Sitzung hat er eine dazugehörige ASV-Datengrundlage beim Institut des Be-
wertungsausschusses geschaffen.

2. Regelungsinhalte und Regelungshintergründe
Der Bewertungsausschuss verlängert den ASV-Bereinigungszeitraum von derzeit kon-
stant vier Jahren je Indikation und KV-Bezirk auf vier Jahre, jedoch mindestens bis zum
Bereinigungsquartal 3/2021. Die derzeit beim Institut des Bewertungsausschusses vor-
liegenden ASV-Abrechnungsdaten haben nicht den notwendigen Umfang, um auf ihrer
Grundlage eine valide Überprüfung der Annahmen und Auswirkungen des Bereinigungs-
verfahrens durchzuführen. Mit der Verlängerung des Bereinigungszeitraums wird er-
reicht, dass der Bewertungsausschuss zu einem späteren Zeitpunkt auf einer umfang-
reicheren Datengrundlage das Bereinigungsverfahren überprüfen und ggf. anpassen
kann, ohne dass zuvor bereits Bereinigungszeiträume basiswirksam enden.

Auf Basis der dem Institut vorliegenden Patientenzahlen gemäß § 116b SGB V (a. F.)
(ambulante Behandlung im Krankenhaus, ABK) ist jedoch bereits ersichtlich, dass die
ursprüngliche Annahme eines zeitnahen und vollständigen Aufgehens der ABK in der
ASV sich nicht erfüllt. Der Zeitpunkt der Umstellung von fünfzig- auf hundertprozentige
Anrechnung der ABK-Patientenzahlen wird daher ebenfalls verzögert, indem er auf den
Beginn des letzten Bereinigungsjahres verlagert wird.

Für die Bereinigungsquartale nach dem jeweiligen vierten Bereinigungsjahr je Indikation
und KV-Bezirk werden die ASV-Patientenzahlen der entsprechenden Kalenderquartale
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des vierten Bereinigungsjahres verwendet. Als Folgeänderung unterbleibt die Weiterlei-
tung der ASV-Patientenzahlen an die regionalen Gesamtvertragspartner nach dem vier-
ten Bereinigungsjahr gemäß Beschluss des Bewertungsausschusses in seiner 421. Sit-
zung. Der GKV-Spitzenverband leitet die Patientenzahlen jedoch weiterhin gemäß Be-
schluss des Bewertungsausschusses in seiner 422. Sitzung an das Institut des Bewer-
tungsausschusses zur Umsetzung des Überprüfungsauftrags weiter.

Außerdem werden im Beschluss sowie in den ersten beiden Abbildungen des Rechen-
schemas im Technischen Anhang 1 Formulierungen zu den anzuwenden Veränderungs-
raten ergänzt, um Fehlinterpretationen auszuschließen. Die dritte und die vierte Abbil-
dung werden gestrichen, da diese nunmehr obsolet sind.

3. Inkrafttreten
Der Beschluss tritt mit Wirkung zum Bereinigungsquartal 1/2019 in Kraft.
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